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iſt, ſo trägt man ſich mit der Hoffnung, daß von der 1885 errichteten Local- 

bahn St. Pölten-Tuln ein Flügel von Traismauer nach Mautern und von 

da mittelſt ſtabiler Ueberbrükung der Donau bis Krems gebaut werde, was 

für die Zukunft der Stadt Krems von großer Bedeutung wäre. 

38. .Kupirtel 

Verfaſſung und Verwaltung. 

Das Bürgerrecht. 

Bürger war ein Jeder, der innerhalb der Stadt oder Vorſtadt 

einen Grundbeſiß hatte und zu den Laſten der Stadt beitrug. Nur dieſe 

„Altbürger“ genoſſen urſprünglich das Recht in dem Stadtrath zu ſißen 

und hießen daher auch Rath3bürger.) Dieſe geriethen ſpäter in Conflict 

mit den Handwerkern und Kleinbürgern, welche auch Anſprüche und Rechte 

geltend machen wollten, von denen aber der Stadtrath ſagte, daß ſie „nur 

Inwoner ſeien, jung und neukomen leut, die die ſtat nach irm wolgevallen 

wolten regiern“.?) Doch mußten die Rathsbürger ſchließlich dem fort- 

ſchreitenden Zeitgeiſte Zugeſtändniſſe machen; wie anderwärts, ſo war 

auch hier ſpäter die bürgerliche Eigenſchaft nicht mehr unbedingt an Haus 

und Grundbeſitz gebunden, ſondern es konnten auch Handwerker Bürger 

werden, ſie mußten jedoch das Recht durch Entrichtung einer beſtimmten 

Taxe erwerben und den Bürgereid leiſten. 2) 

Das Bürgerrecht wurde feierlich ertheilt. Der angehende Bürger 

erſchien vor dem verſammelten Stadtrath (größtentheil8s an Freitagen) 

und legte den Bürgereid ab. Die Namen wurden von dem Stadt- 

ſecretär in das Bürgerbuch*) eingetragen. So legte 3. B. der kaiſerliche 

Rath Georg Bayer 1561 das Bürgergelübde ab, daß er beider Städte 

Nuzken und From fördern, allen Nachtheil und Schaden verhüten und 

wenden, auch dem Bürgermeiſter, Richter und Rath in ziemlichen Sachen, 

jedoch in allweg unvergriffen ſeiner habenden kaiſerlichen Befreiung und 

1) Erbbürger, cives honestiores, rathsfähige Geſchlechter, Patricier. (Vgl. 

Luſchin, a. a. O., S. 200). | . 

2) 1453. Gtreit über Weinhandel und Weinichänken. (S. 399). 

3) Alte Bürger-Namen von Krems 1273--1493 ſiehe bei Etrobl, a. a. O. 1882, 

S. 57 ff. Die Namen der älteſten Familien ſiche bei Kinzl, a. a. O. 'S. 616. 

: 4) Bürgerbuch 1533-1625. In gepreßtes Leder gebunden. Nach dem Revolt- 

jahre 1539 befinden ſich einige leere Blätter. Nach dem Jahre 1600 wurden auch die 

Bürgermeiſter mit dem Jurament eingetragen, welches ſie vor der gebräuchlichen Wahl 

ablegen mußten. 
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Dienſt, Gehorſam leiſten wolle. =- Die Ertheilung des Bürgerrechtes 
wurde manchmal an Bedingungen geknüpft; z. B. daß er ſich in Jahres- 
friſt verheirathe.; daß er eheſtens um eine Behauſung trachte; daß ex 
früher ſeine Schulden zahle ; daß er ſeinen Geburtsbrief =- ſeinen Lehrbrief=- 
vorlege; daß er das Meiſterſtück innerhalb Jahresfriſt gewißlich mache. 
Manchmal war auch eine wohlgemeinte Ermahnung damit verbunden; 
3. B. daß er bei ſeiner Hausfrau darob ſei, daß ſie ſich nicht überweine, 
mit der Nächbarſchaft friedlich ſei und das Feuer fleißig bewahre ; daß 
er ſich gehorſamlich und dermaßen wohl verhalte, wie ſich's für einen 
ehrlichen Bürger8mann zu thun gebührt. =- Es kam auch vor, daß der 
Kaiſer ſelbſt das Bürgerrecht verlieh, z. B. dem Hanns Präuer zu 
Senftenberg.) -- In neuerer Zeit ertheilte die Stadt das Ehrenbürgerrecht 
an Solche, die ſich um dieſelbe beſonders verdient gemacht hatten.?) 

Das auf landesfürſtlichen Privilegien *) beruhende Stadtrecht räumte 
dem Bürgerthum große Rechte ein. Zu dieſen Rechten gehörte vor 
Allem die-ſelbſtſtändige Verwaltung und Leitung der inneren Angelegen- 
heiten der Stadt. Jeder Bürger konnte vor dem Stadtrichter gleich an 
den Landesfürſten appelliren. Gegen einen Bürger durfte der Richter 
nicht ſeine Schergen gebrauchen. Jedes Bürgerhaus war ein ſicheres Aſyl 
nicht nur. für den Bürger und die Seinigen, ſondern auch für alle, welche 
darin Zuflucht ſuchten. Es war dem Bürger erlaubt Gewalt abzutreiben. 
Gegen Inzichten konnte er ſich mit bloßem Eide ſchüßen.- Nirgends anders 
als vor dem Stadtrath in Krems konnte er geflagt werden. Gleich dem 
Adel konnte er Lehen nehmen, beſizen und verleihen. Aus der Mitte der 
Bürger wurde der Stadtrath gewählt und das Hundert der „Genannten“. 
Um den Stadtrath gewiſſermaſſen zu controlliren, waren die Bürger 

berechtigt, Deputirte zur Aufnahme der Stadtrechnung zu ſchien, jedoch 
mußten ſie den Eid der Treue und Verſchwiegenheit leiſten ; die Bürger 
konnten „in Nothdurft“ zuſammenkommen und ſich im Kreuzgange (des 
Dominikanerkloſters) berathen 2c.9) Außerdem konnten ſie in den wichtigſten 

') 1492, Linz, Montag vor Alexius. 
?) Ehrenbürger ſeit 1850: Beinhauer Ludwig, k. k. Bezirk8hauptmann 1850. Oswald Joſeph, Stadtphyſicus 1853. Suza Franz, Profeſſor 1853. Drinkwelder Franz, k. k. Kreisdoctor 1856. Umgeher Franz, Znwohner 1856. Berger Carl, Director der Hauptſchule 1860. Fiſcher Ferdinand, k. k. Statthaltereirath 1860. Maager Carl, Reichsrath8abgeordneter 1861. Wertheim Franz, Freiherr von, 

Fabriksbeſiher 1862, Krzizensky Caſpar, Rector 1863. Schmidt Joſeph, Kreisgerichts- präſident 1864. Bruckner Ferdinand, emer. Rector 1865. Kaiſer Eduard, Stadt- baumeiſter in Wien 1865. Florentin Ludwig, Advocat 1867. Fiſcher Anton, Ritter von Ankern, Gutsbeſizer 1876. Krippl Johann 1884. : *) beſonders der Handfeſte Rudolphs III. vom Jahre 1305. (Vgl. S. I. 5. Entſcheidung in dem Streite zwiſchen Stadtrath und Bürgerſchaft 1465; 11, Mai. Chmel, Diplom, Habsb. Font, Il 3. (Vgl. S. 465). 
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Landesangelegenheiten mitſprechen, indem zwei ſtädtiſche Deputirte zu den 

öffentlichen Landtagen jede8mal eingeladen wurden. (Vgl. S. 40). 

Zu den althergebrachten Rechten der Bürger gehörte das „Leut- 

geben“ des Weines, d. i. der Verkauf des Eigenbaues im eigenen 

Hauſe. Unbürgerlichen war es gänzlich verboten mit Wein zu handeln; 

hingegen durfte ein Bürger, der zwei Häuſer beſaß, Wein ausſchänken, in 

welchem er wollte, nur nicht in beiden zugleich.) Auf Begehren des Rathe3 

ſchrieb 1454 der Hubmeiſter von Oeſterreich Georg Dachauer vor, daß 

vom Leſen an bis Georgi nach altem Herkommen nur die Bauweine 

geſchänkt werden ſollen. Wer nicht Bürger war, durfte ſeinen Wein 

nicht leutgeben. Als 3. B. die bürgerliche Witwe Anna Portenſchlag bat, 

daß ihr nur ein Faßl Wein per 10 Eimer, welches am Boden rinnend 

werde, auszuſchänken verwilligt werden möchte, wurde ihr ſolches abge- 

ſchlagen, weil ſie keine Behauſung mehr hier hat.?) Dem Spital-Beſtand- 

müller wurde das Weinleutgeben unterſagt, weil er kein Bürger war.) 

Ueber das Waffenrecht der Bürger ſiche Kapitel: Kriegsweſen. 

Das Stadtregiment. 

Das geſchriebene Stadtrecht, welches Herzog Rudolph 11. (Sohn 

Albrecht 1.) der Stadt Krems in der Form einer Handfeſte am 24. Juni 

1305 verlieh, fußte auf altem landrechtlichen Herkommen. Die Grundlage 

vesſelben bildete das Wiener-Recht. vom 24. Februar 1296.49) Das 

umfangreiche Schriftſtück beſteht aus zwei vom gleichen Tage datirten 

Urkunden, in 60-4- 38 Artikeln. *) Die erſten Beſtimmungen handeln 

über das Stadtregiment: den Richter, Rath und die Genannten. 

Als eigenthümlicher Stadtherr erſcheint der Landesfürſt. Dieſer übt 

ſeine Zurisdiction durch den Stadtrichter aus, den er ernennt, reſp. 

in ſein Amt einſet. Der Stadtrichter iſt ſomit das Organ des Landes- 

fürſten in allen Recht8- und Verwaltungsangelegenheiten. : 

1) 1453, Abſchied de3 Königs QLadislaus Posth. in dem Streit wegen Wein- 

handel zwiſchen Stadtrath und Bürgerſchaft. 
2) 1557, 7. ve . 
3) 1700, 20. April. ; DE 

3 Vgl. Weiß, Geſchichte Wien, 2. Auflage, 1. 335. Den Unterſchied zwiſchen 

ſtädtiſchen und dörflichen Gemeinweſen kennzeichnet das Rechtsſprichwort : „Den 

Bürger und Bauer ſcheidet die Mauer“, und „Stadtluft macht [OM ; 

5) Da dieſe Urkunden unzweifelhaft e<t ſind, ſo beſiken ſie eine große Wich- 

tigkeit deshalb, weil ſie einen Beweis für die Echtheit der meiſten Artikel der 

Wi Urkunde liefern, die ſich nur in Abſchriften ſpäterer Zeit erhalten haben. 

(Val, Strobl, 2. im Mittelalter, 1831, S. 22. Urk, Beil. Nr. IV. und V.). 
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So war es ſchon früher in der Stadt Krems üblich. Der älteſte 
urkundlich bekannte Richter von Krems kommt im Jahre 1196 als Zeuge 
bei der Verleihung der Mautfreiheit für das Kloſter Oſterhofen vor, 
nämlich : „Sifridus judex*.?) Im XI1. Jahrhundert werden Stadtrichter 
von Krems mehrmals erwähnt: 1223 Heinrich der Richter ;2) 1257 
Heinrich von Schwarzenſee, König Otacars Caſtellan und Richter in 
Krems ;?) 1268 Griffo, der einen Urtheilsſpruch über eine dem Stifte 
Melk gehörige Hofſtatt zu Landers8dorf nächſt Rohrendorf erläßt ;*) 1281 
Gozzo, ein reicher Bürger, der bei Otacar in hohem Anſehen ſtand ;*) 
1288 Goz330's Sohn Irnfried ;5) 1296 Rapot von Urvar;") 1299 
Gofridus. 8) Die geſchriebene Stadtrecht-Urkunde beſtätigte alſo in dieſer 
Richtung einfach das bisherige Herkommen. Krems war und blieb eine 
landesfürſtliche Stadt. 

Neben und mit dem Stadtrichter amtirte der Rath, ein Collegium 
aus Bürgern der Stadt beſtehend, welchem die Beſorgung und Leitung 
der eigentlich ſtädtiſchen Angelegenheiten oblag. Die Handfeſte beſtimmte, 
wie der Rath zu beſtellen ſei, namentlich, daß Niemand gewählt werde, 
„jo nicht hauſſig ſei“. =- Je mehr der Wohlſtand der Stadt ſich entwickelte, 
deſto mehr trat das Streben der Bürger nach Selbſtverwaltung in den 
Vordergrund. Die Patrizier, d. i. die vornehmeren und wohlhabenderen 
Bürger, nahmen das ſtädtiſche Regiment in ihre Hand.*) Sie beſorgten 
in erſter Linie die Leitung des ſtädtiſchen Haushaltes, indem ſie die Aemter 
für die verſchiedenen Verwaltungszweige unter ſich vertheilten. 

Man unterſchied einen inneren und äußeren Rath. Der innere 
(Stadt-) Rath wurde alljährlich durch Wahl aus dem äußeren Rathe 
erneuert und lekterer durch Wahl aller Bürger ergänzt. Der neugewählte 
Rath ſchwur dem Landesherrn den Eid der Treue. Als Abzeichen ihrer 
Würde trugen die Rathsherren Mäntel, Sto> und Degen. In den 
Wirkungskreis des inneren Rathes gehörten : Teſtamente, Vormundſchaften, 

?) 1196, 25. März. (Meiller, Bab. Reg. 78. 5). 
„Jectit6; Db. Deſt: 1. p. 611. Nr. CCLEXXHI. 
3) Urkb. Ob. Oeſt. 111. 245, 
) Keiblinger, Geſch. Melk, 1. 344. 
*) Mon. bvic. XV. p.. 17 N. XI. diplom, mise. 
*) Chmel, Deſt. Geſch. Forſch. 1. 
7?) Chmel, Oeſt. Geſch. Forſch. I1. 574. 
8) Hanthaler, Recensus I. p. 226. 

„. 4) Mitunter gab es auch Streit zwiſchen den Bürgern und dem Stadtrath. 
König adislaus entſchied einen Marktſtreit im Jahre 1453 und verordnete unter 
anderm: „Die Bürger ſollen im Kreuzgang zu einander kommen und miteinander 
einig werden, wie viel ein jeder zu geben hat Steuer von Wein und Gut; ſie ſollen 
einige Männer zur Rechnung nehmen 2c." (1453, Wien, Freitag vor Panzraß. 
Stadtarchiv). (Vgl. S. 465).
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Erbſachen, Ehebewilligungen, Geburtsbriefe, Gewerbeweſen, Verwaltung 
des Stadtvermögen8, Bewachung der Stadt, Polizei- und Criminal- 
gericht3barkeit innerhalb des Burgfriedens8, Einhebung der Steuern. Unter 
Friedrich Il. war der Stadt pflegweiſe überlaſſen: Stadtgericht, Ungeld, 
Mauten, Kaſten- und Zollamt. *) =- Der äußere (große) Rath oder die 
„Genannten“ (ein Ausſchuß aus allen Klaſſen der Bürgerſchaft) ?) 
unterſtüßte den Richter und Rath bei den Geſchäften und wurde bei 
beſonderen Gelegenheiten einberufen, 3. B. bei Verleihung des Bürger- 
rechtes, bei Feſtſezung der Steuern u. dgl. Die bürgerlichen Aemter 
waren Ehrenämter, mitunter eine Laſt, beſonders für Geſchäftsleute wegen 

de3 damit verbundenen Zeitverluſtes und wegen der nicht ſelten daraus 
fließenden perſönlichen Zerwürfniſſe und Geſchäft3nachtheile. Es galt daher 
oft als eine Gnade des Regenten, von ſolchen Aemtern dispenſirt zu werden. *) 
Der geſammte Rath beſtand 1486 aus zwölf Mitglieder des inneren, 
und aus 27 Genannten des äußeren Rathes, welche den 4 Vierteln der 

Stadt entnommen waren. Der neugewählte Rath ſchwur dem Landesherrn 

den Eid der Treue.“) In welchem Anſehen der Stadtrath in Krems ſtand 

beweiſt der Umſtand, daß derſelbe beauftragt war im Namen des Kaiſer3 

von dem neuen Richter und den Rathsperſonen zu Langenlois Gelübde 

und Eid aufzunehmen.) 

Wahrſcheinlich wollte Krem8 der Stadt Wien nicht zurückſtehen und 

bat daher ſpäter um einen Bürgermeiſter. Dieſer Wunſch wurde erfüllt. 

Kaiſer Friedrich Ill. verlieh den Städten Krems und Stein in Anſehung 

des treuen und fleißigen Beiſtandes zur Zeit ſeiner Widerwärtigkeiten 

die Gnade, daß ſie jedes Jahr zu Weihnachten einen Bürgermeiſter 

wählen durften. Die Wahlzettel ſollten verſiegelt dem Landesfürſten 

zugeſendet werden, dem die Beſtätigung zuſtehe. Der Bürgermeiſter ſoll 

Z itbrief 1441--1451. (Stadtarchiv). , : 

y NEE und Dhalia heißt es in der Stadtrechtsurkunde 1305, 

Arti : : 

En ME befahl Erzh. Ferdinand (1523, 23. Sept.) den Dr. Windberger, welcher 

kaiſ. Diener und zugleich Bürger geweſen, mit keinen Stadtämtern zu beſchweren. =- 

1533 bat Paul Freihammer, Bürger, den Erzherzog um Verſchonung; man wolle ihn 

zum Raths3verwandten wählen, was ihm zu beſchwerlich falle. =- 1572, 2. Jänner, 

befreite der Kaiſer den Georg Geyer auf 10 Jahre von allen bürgerlichen Aemtern. 

WE des gewählten Rathes zu Krems am 23. Juni 1487: „Ir werdet 

ſweren vnnſern allergnädigſten Hr. N. dem röm. Kayſer trew, gehorſam vnnd 

gewärttig ze ſein, Seiner Kayſ. May. Nuzen und Fromen ze trachten, und ſchaden 

nach Ewrn vermugen ze wendten, die gehaim des Rats zu verſchweigen, und den 

armen als den Reichen ain gleiches Recht ze ſprechen, und darin niet gab, Freund- 

ſchafft, Veindſchafft noch ichtes anders angeſehen“. (Stadtarchiv). 

5) 1492, Montag nach Erhardi. (Stadtarchiv). 
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den Vorgang in beiden Städten haben. !) Als der Erſte unter allen Bür- 
gern führte er den Vorſiz in allen Ausſchußſizungen, in welchen bloße 
Gemeinde-Genoſſenſchaft3-Angelegenheiten verhandelt wurden. Es war alſo 
anfangs nur ein Titel, der für den Befehl8haber des Bürgerheeres paßte. 
-=- Der Richter blieb Vorſizender des Rathes und der großen Ver- 
ſammlungen, hatte als ſolcher auch den Vortritt vor dem Bürgermeiſter. 
Die officiellen Zuſchriften ergingen ſtets an „den Richter, Rath und die 
Bürger“. Erſt ſeit Maxmilian 1. erhielt der Bürgermeiſter auch die pein- 
liche Gerichtsbarkeit uitd behauptete ſofort den erſten Rang unter der Stadt- 
obrigfeit, während der Richter als Vollſtrecker des Urtheils in die zweite 
Stelle trat. ?) Als Symbol der obrigkeitlichen Gewalt wurden von da an bei 
feierlichen Aufzügen dem Bürgermeiſter von einem Gerichtsdiener in ſcharlach- 
rothem Frack das Gerichtsſc<hwert und der Gerichtsſcepter vorgetragen.*) 

Kaiſer Friedrich 1. ſchrieb immer an die Kremſer: „Ehrſame 

weiß beſonders Lieben und getreuen“. Der Stadtrath war bezüglich 

dieſer ihm gebührenden Titulatur empfindlich. “So beklagte er ſich 1576 
bei der Regierung, daß ihm ſeit kurzer Zeit mehrere Decrete und Zuſchriften 

zukommen, in denen der Titel blos lautet: „Unſeren getreuen lieben“, 
da doch vermög Privilegiums von Kaiſer Friedrich ihm der-Titel gebührt: 
„Ehrſam weiß beſonders Lieben und getreuen". Auch ſeine verbrieften 

Rechte wußte er energiſch zu wahren. Als 3. B. die Regierung ſich in 
die Wahlen einmiſchte und andere als die erwählten Perſonen zu Raths- 
herren ernannte, proteſtirte die Bürgerſchaft, weil dies gegen ihre Pri- 
vilegien und ein ſeit 120 Jahren unerhörter Fall ſei, wozu keine Urſache 
wäre. *) Später (1707) lautete der ämtliche Titel: „An Bürgermeiſter, 
Richter und Rath beider Städte“, s) 

9) 1463, 1. April, Neuſtadt. Um die Vornahme der Rath3wahl mußte jedes“ 
mal bei der Regierung eingeſchritten werden. Die vorgenommene Rathswahl wurde 
vom Landesfürſten genehmigt, dem Stadtrichter (ſeit 1516) Bann und Acht verliehen 
und dieſer bei der Regierung in Wien beeidigt. Sodann wurden zwei Commiſſäre 
ernannt, welche in Krems von dem neugewählten Bürgermeiſter und Rathe Gelübde 
und Eid aufnahmen. Ferdinand Il. befahl 16. Zuni 1625, daß die bei der Wahl 
ſchriftlich gegebene Vota nicht mehr im Rathe abgeleſen und publicirt, ſondern vom 
Wahlcommiſſär in g8ecreto aufgenommen werden. 2 
Duin 6 de ue Antheil der Städte Krems und Stein - Ie POIS 

er Jahre 13895--- : . 3 7 1866, S. 34, Noe ; RE R <ö „.  *) Im ſtädt. Archiv befindet ſich ein Gerichtsſchwert in lederner mit ſchönem! Silbergeräth von getriebener Arbeit 4 ROUEEE: Scheide und ein Gerichtsſcepter DE Jahre 1637. Nach dem Verluſte der Privilegien war von der Regierung ein “| „Anwalt an die Spiße des Gemeindeweſens beſtellt, den die Stadt bezahlen mußte. 
) 1576, Miſſiv "800t2..0-.315; 

; DT rp „Prut) 
der des Stadt 1e Reihenfolge der Stadtrichter, Stadtſchreiber und Mitglieder de is rathes 1263-1445 ſieht bei Strobl m. 5 1. TE I 55, 56. Kinzl's Chronik, S. 614 



M
 

GU 

463 

Der Stadtrath hielt ſeine Sißungen Dienſtags zu Stein und 

Freitags zu Krem8.?) Ueber die Gegenſtände der Sihung wurde ein 

Raths8-Protocoll geführt. ?) Wie es bei derlei Sikungen zugieng, läßt ſich 

aus einem Beiſpiele entnehmen. Bei der erſten Sitzung des neuen Rathes 

1566 kamen folgende Gegenſtände vor: ; 

Zuerſt wurde von dem Pfleger zu Mautern und dem Sclüſſelamtmann in 

Krem3 dem neugewählten Bürgermeiſter und Rath der Eid abgenommen. Dann 

wünſchte der Bürgermeiſter Allen am Anfang der Sikung ein glüliches neues Jahr. 

Sonach wurde beſchloſſen : a) Jedes Rathsglied ſoll ſich übecall und allzeit züchtig 

betragen. b) Jeder ſoll abtreten, wenn etwas ihn oder ſeine Blutsfreunde Betreſſen- 

des verhandelt wird. c) Jeder ſoll im Rath erſcheinen, und man wird ſorgen, daß 

der Rath allzeit um 10 Uhr beendet iſt. d) Alle Beſchlüſſe, Urtheile 26. ſollen im 

Rathe verleſen werden. e) Jeder ſoll ſich in ſeinem. Gutächten kurz faſſen. f) Der 

Bürgermeiſter verſpricht alle Beſchlüſſe zu exequiren. g) Keiner ſoll dem andern in 

die Rede fallen. h) Kein Rathsherr ſoll einer Partei Beſcheid geben, ſondern ſie an 

den Bürgermeiſter weiſen. i) Sollen nicht hißig in Worten und Geberden gegen- 

einander ſein. k) Der Bürgermeiſter und der Stadtrichter ſollen einander nicht 

beirren, einander nicht in die Geſchäfte eingreifen. *) 

Der Ort, wo der Stadtrath tagte, war das Rathhaus. Dieſes 

befand ſich auf dem Hohenmarkt.“) Im Jahre 1452 ſchenkte Ulrich 

von Dachsberg der Stadt mehrere Häuſer auf dem Pfarrplatz, aus welchen 

das neue Rathhaus gebildet wurde, *) welches =- im lebhafteſten Theile 

der Stadt gelegen =- noch gegenwärtig zu demſelben Zwecke dient. In 

der geräumigen Vorhalle wurden die wichtigſten Stadtereigniſſe von 

1) Alle Wochen ſollen ein- oder zweimal Rathsſizungen gehalten werden. 

2) Die Rathsprotocolle in ſchön leſerliher Schrift befinden ſih in- Bände 

gebunden (ſeit 1598) im Stadtarchiv. Die Miſſiv-Protocolle enthalten die hinaus- 

4) Kaufbrief vom Jahre 1520 um eine Behauſung auf dem Hohenmarkt, 

„jo 1620008 0. NS HA geweſen“. (Inventar der Kaufbriefe im Stadtarchiv). 

rau Margaretha Dachsber leibgedingweiſe innegehabten Stücke, ſo vormals zwei 

Gier 2 Le 1430 zur Dachs8berg'ſchen Stiftung zuſammen „erkauft. 

"(Stiftbrief 1452). Im Pfarrgrundbuch vom Jahre 1610 heißt es S. 31: „Die Stadt 

Krem3 oder ein jeder Stadtkämmerer dient von dem Haus auf St. "Veitsfriedhof, 

allwo v. Dachöberg, welches jekt gemain Statt Rats8hauß iſt, 1 Schilling 24 Pſg. 

Wahrſcheinlich waren die Bürger uneins über den Gebrauch de3 neuen Rathhauſes, 

denn König Ladislaus entſchied den Streit zwiſchen Bürger und Rath : „man ſolle 

da38 Dachsberghaus zu En ETUDE zum gemeinen Nußen der Stadt“. 

1453, Wien, Freitag vor Pangraß). = ) 

is dem Neth an ſtatt, ver Geld in Anſpruch nahm. (Schreiben des Rathes an den 

Biſchof von Paſſau ddo. 1550, 3. Nov. wegen des Pfarrhofbaues). Später wurde 

das Leopoldi-Stifthaus dazu gefauft und als Gefangenhaus verwendet. (S. 206). 

- 
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ven Bürgern beſprochen und mag es daſelbſt bei Wahlen und Partei- 

kämpfen, namentlich zur Reformationszeit, mitunter ſehr lebendig 

geweſen ſein. 

Die wichtigſten Aemter der Mitglieder des Rathes waren: der 

Stadt-Kämmerer, welchem die öconomiſche Gebahrung mit dem 

beweglichen und unbeweglichen Vermögen der Stadt oblag; er war die 

wichtigſte Perſon im Stadtrath (ſpäter erſcheint ein Unter-Kämmerer);?) 

der Spital- und Siechenmeiſter, der Kir<henmeiſter (Zechmeiſter), 

welcher das Vermögen der Pfarrkirche verwaltete. Als erſter Beamter des 

Rathes fungirte der Stadtſchreiber, der beim Rathe und bei den 

Gerichtsſizungen das Schreibgeſchäft, das Grundbuch u. dgl. beſorgte; 

er war ſtets ein Bürger der Stadt und erhielt ſpäter (1614) auch ein 

Votum im Stadtrathe; ſein Einkommen beſtand aus Schreibſporteln.?) 

Untergeordnete ſtädtiſche Beamte und Dienſtperſonen waren: der 
Stadtbote, 3) die Thorwächter, die Uebergeher, welche die Weingärten zu 
überwachen hatten, die Gefangenaufſeher, Mautner, der Gerichtsdiener, 

der Scharfrichter (Freimann). 

Beſchränkung dur< landesfürſtlihe Commiſſäre. 

Die Wendung der politiſchen Zeitverhältniſſe und wohl auch die 

inneren Gemeindezwiſte führten eine Beſchränkung, reſpective Bevormun- 

dung des Stadtregimentes herbei. Es kam oft vor, daß ſowohl die Bürger 

als der Stadtrath die Autorität des Landesfürſten in Anſpruch nahmen, 

um entſtandene Zwiſte beizulegen. Wir wollen beiſpiel8weiſe einen Fall 

aus dem XV. Jahrhundert anführen. Die Bürger beklagten ſich über den 

Kornmarkt, die Stadtrechnung, den Weinſchank, Steuern und dergleichen. 

König LadiRlaus ſehi>lte 1453 zwei königliche Räthe, Namens Jörg von 
Ekart8au-und Conrad Deher als Commiſſäre nach Krems, welche in 

Auftrage des Landesfürſten deu Berathungen über die Communalintereſſen 

beiwohnten- und einen Vertrag zu Stande brachten, deſjen wichtigſten 

Buncie waren: 

1) Das äfteſte Kammeramtsbuch datirt vom Jahre 1535. 
3) Im Jahre 1759 bekleidete dieſe Stelle Franz Krauß, geweſter Stadtrichter 

von St. Pölten, mit 400 fl. Beſoldung und Quartier im oberen Sto> des Rathhaufes. 
Der verdienteſte Stadtſecretär war Puechberg, der das Archiv ordnete. (S. 328). 

3) 1584, 17. Februar wird der Schuſter Lohrmann von dem Stadtrathe 
nach geleiſteter Caution zum Stadtboten ernannt, und der Kämmerer angewieſen, 
ihm einen ſauberen zinnernen Botenſchild machen zu laſſen.
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„a) Die Bürger ſollen die Handveſt der Stadt haben, ſollen Moſt und Traid 

auf den Korngries führen laſſen, der geſchworne Stadtmeſſer ſoll das Traid den 

Bürgern meſſen. Nach der Fruemeß wird das Fähnl ausgeſtec>kt bis achte, da mögen 

Bürger und Peckhen :von Krems und Stein kaufen, darnach die andern. b) Sollen 

die Bürger alljährlich am St. Michelstag im Kreuzgang zuſammenkommen, damit 

jeder erfläre, was er zur Schaßſteuer von ſeinem Wein und andern Gut'geben könne. 

e) Zur Raitung über die Gemeindeauslagen ſollen geachtete Bürger eingeladen, 

jedoch hinſichtlich ihrer Unpartheilichkeit und Verſchwiegenheit beeidet werden. d) Jeder 

Bürger mag Malvaſya und allerley Weliſchwein Schenkhen, und es ſoll niemand 

Pyer in die Stadt führen, ohne Erlaubniß des Richter3 und Rates. €) Es mag auch 

ein Burger von dem andern Wein kaufen, und in demſelben Haus den Wein ſchenken, 

darin er ligt. €) Niemand darf in der Stadt eine Ausſchank oder ein Gewerbe betreiben, 

außer er habe das Bürgerrecht und trage alle Laſten mit. g) daß man das Dachs- 

berg Haus zu einem Rathaus und gemeinen Nuß der Stadt halten ſoll. h) Der 

Richter und Rat ſollen der Gemeinde einen Redner vergunnen, ſo oft ihr das not iſt. 

i) der neuerwählte Rat ſoll jederzeit dem Landesherrn den Eid der Treue ſchwören. 

k) nie ſollen Bürger ſich verſammeln um Gemeindeangelegenheiten zu beſprechen ohne 

Wiſſen und Willen des Richters und Rates; der Ort zu ſolchen Berathungen ſei 

allein der Kreuzgang im Rathaus".*) 

Auf ſolch unſcheinbare Weiſe wurde die Einmiſchung der Regierung 

in. die inneren Gemeindeangelegenheiten nach und nach zur ſtehenden 

Norm und die Abhängigkeit von derſelben immer ſtärker. Wir entnehmen 

dies auch aus dem Umſtande, daß der Stadtrath ſtet3 in Verbindung 

mit einflußreichen Perſonen bei der Regierung zu bleiben ſuchte, und 

ſolchen allerlei Präſente für geleiſtete oder zu leiſtende gute Dienſte 

widmete. So 3. B. ſchrieb der 1487 von Krems an das Hoflager zu Inns8bruck 

abgeſendete Deputirte an die Räthe, „man möge ihm einen guten Zelter 

(Pferd) erfragen, er habe ihn dem Graf Hanns von Wertenberg verſprochen, 

wenn er ſich um unſere Sache annimmt". = Dem geweſenen Kanzler 

unter Kaiſer Ferdinand [., Bernhard Walcher, verehrte man einen ſilbernen 

vergoldeten Becher. 2?) =- Dem Paſſauer Official, Melchior Kleſel, „der 

großen Einfluß bei Hof hatte, wünſchte der Rath zum Antritt ſeines 

Dfficialates Glü> und überreichte ihm ein Geſchenk. 3) --- Dem H. Kurz 

in Wien ſpendete er 1634 ein Faß Wein. AE . 

Noch ſtärker machte fich die Beeinflußung von Seite der Regterung 

gelegentlich der politiſch-religiöſen Wirren geliend, und zwar im ntereiſe 

des Geſammtſtaates. 3 wurde bereits oben (S- 279) erzuRt, wie man 
die landesfürſtlichen Commiſſäre im Jahre 1589 zu Krems behandelte 

> 1) 1453, Wien, Freitag vor Pangraz (Drig. Stadtarchiv). 

wurden ſchon früher beſprochen. Ä - 
4 Dieke Hei dem Stadtrath 96 Thaler als ein Gegenpräſent 11. Auguſt 

1569, Grabenhof. | 
3) 1581, 17. Juni. (Pfarrarchiv). 5d 

Dr. Kerſchbaumer, Geſchichte der Stadt Krems, 

Einige dieſer Puncte 
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und wie die Revolte mit dem Verluſt der ſtädtiſchen Privilegien endigte. 
Die freie Wahl der Stadtobrigkeit war von nun an eingeſtellt und ein 
von der Regierung geſehter Anwalt beſorgte die Verwaltung des Stadt- 
weſens. Wie dies geſchah, ergibt ſich aus einem Berichte an die verord- 
neten Commiſſäre vom Jahre 1593, in welchem es unter anderm heißt: 
„Wochentlich werden zwei ordentliche, nach Gelegenheit der Handlung 
auch extraordinäre RathsStage gehalten, allda ein jeder Rath3verwandte 
auf das, was vorkommt, ſeinem beſten Verſtand und Gutdünken nach 
erkennen thut; wer ſich dagegen beſchwert, könne an die niederöſterreichiſche 
Regierung appelliren. Der Stadtrichter handelt ſein Amt abſonderlich. 
Wegen Aufnahme der Pupillar-Rechnungen ſind 6 Perſonen vom innern 
und äußern Rath deputirt, welche alle Rechnungen revidiren und die 
befundenen Mängel ausſtellen. Alle Ausgaben über 200 fl. müſſen beſcheint 
werden ; alle Gerhab jährlich Rechnung legen bei 1 kr. Strafe für jeden 
Gulden aus eigenem Säckel. Ueber das Spital ſind nebſt dem Spittl- 
meiſter zwei Superintendenten beſtellt, welche wochentlich viſitiren. Die 
Armen mehren ſich wegen der gelegenen Zufuhr des Waſſerſtromes. Die 
Kirchenmeiſter legen jährlich Rechnung ; erkle>t das Geld nicht für Kirche 
und Schule, ſo wird es hinzugereicht".?) =- Später erhielt zwar die 
Stadt ihre Privilegien, ſomit auch die freie Wahl der Stadtobrigkeit 
zurück, aber inzwiſchen hatte ſich der Beamtenſtaat, der alle Juſtiz und 
Adminiſtration an ſich zog, in Oeſterreich ausgebildet. Indem die Regierung 
ihr Aufſichtsrecht geltend machte, verſchwand die frühere Autonomie der 

Städte immer mehr, bis ſie endlich ganz abſorbirt war. 

Unter verſchiedenen Vorwänden ſah ſich die Regierung veranlaßt 
einzuſchreiten. So caſſirte ſie 1625 die unbefugt vorgenommene Wahl 
des Stadtrichter8, ernannte ad interim einen ſolchen (Mathias Rußberger) 

und befahl, daß die Wahlcommiſſion die vota nicht öffentlich, ſondern in 
gecreto abnehmen ſolle. ?) =- Ein anderes Mal ſtellte ſie in Folge einer 
Denunciation den Rath zur Rechenſchaft, worauf dieſer antwortete: „Etliche 
Mißgönner geben wohl vor, als wäre vom Rath ibel gehauſt worden, 
was aber unbegründet ſei; man möge unterſuchen und die Denuncianten 
zum Schweigen bringen“.3) --Indeß kamen doch allerlei Unordnungen vor, 
welche das Einmiſchen der Regierung geradezu provocirten. So befahl 3. B. 
Kaiſer Ferdinand im Jahre 1638, daß die eingeſchlichenen Unordnungen 

?) 1593, Dec. Bericht i FS EUSEG : dan 
deb Stadvſeng, richt an die verordneten Commiſſäre über die Verwaltung 

2) 1625, 25. Nov. 
*) 1623, 13. Febr. (Stadtarchiv). 
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abgeſtellt und den klageführenden Parteien Juſtiz ertheilt werden ſolle.) 
Im Jahre 1744 wurde die Bürgerſchaft wegen der bei der Rath3wahl 
vorgekommenen Unordnungen zurechtgewieſen und mit Ernſt aufgefordert, 
dem Stadtrath Gehorſam zu leiſten. ?) Ja, e8 kam 1745 zu einer förmlichen 
Revolte gegen den Stadtrath, ſo daß ein kaiſerlicher Befehl die Bürger 
zur Ruhe mahnen mußte. Aus einem Erlaſſe, anlangend die Wahl- 
ſtreitigkeiten, iſt zu erſehen, mit welcher Strafe Ignaz Göſchl „ſeines 
Ungehorſamb38 und ausgegoſſenen wiederſäſſigen Reden halber“ abgeſtraft 
worden, und worin befohlen wird, daß die Wähler bei der Wahl der 
Ausſchüſſe ihre Stimme ſeparirt, Mann für Mann, abzugeben haben. 
Sollten fortan die landesfürſtlichen Befehle nicht beſſer reſpectirt werden, 
ſo werde man gegen die Ungehorſamen mit ſtrengen Maßregeln, als 
Arreſt und Landesverweiſung vorgehen müſſen. *) 

Endlich machte die Regierung Ernſt und ſchickte eine Hof-Commiſſion 

unter Vorſit des Hoffammerrathes Anton Graf von Gaisru> nach 
Krems, um die Beſchwerden der Bürger gegen den Stadtrath zu unter- 

ſuchen. Bei Durchgehung der ſtädtiſchen Rechnungen entdeckte die Com- 

miſſion „ſehr viel Verwirrung und Unordnung und erſah daraus, daß 

die Gefälle und Einkünfte der Stadt nicht mit dem erforderlichen Eifer 

verwaltet werden“. Dieſem Uebel zu ſteuern, wurden bei den Stadtämtern 

einige nothwendige Dispoſitionen getroffen und in der am 20. Mai 1745 

errichteten (ſog. Gaisru>'ſchen) Inſtruction zur Ausführung und 

ferneren Darnachachtung vorgeſchrieben. Wie umfaſſend dieſe Digspoſitionen 

waren, wird in einem ſpäteren Kapitel (Finanzweſen) gezeigt werden. *) 

Am Schluße der Inſtruction heißt es: „Man wolle dem ſinkenden Ber- 

mögen der Stadt aufhelfen. E8 komme hauptſächlich darauf an, daß von 

einem zeitlichen Vorgeher und Stadtrath aus wahrem Eifer und Liebe 

zum gemeinſamen Beſten dieſe heilſamen Verordnungen ernſtlich gehalten 

werden, womit dann die Stadt ſich niht uur in wenigen Jahren aus 

1" 1638, 15. Jun. 
2) 1744, 30. Dec. a 
8) 1745, 18. Jänner. (Stadtarchiv). 2 SEEG 

4 Unter EE I die Inſtruction Folgendes an: Die alljährlich nach 

Wien eingeſchikten gewiſſen Victualien, welche der Stadt dritthalbhundert Gulden 

koſteten, werden nicht paſſirt. =- Die Regiſtratorsſtelle wird nicht mehr beſeßt, 

ſondern iſt vom Stadtſchreiber zu verwalten. =- Der Stadtſchreiber iſt zugleich 
Secretär und erhält wegen Haltung eines beſonderen Schreibers 200 fl. Beſoldung. =- 

Der Stadtkämmerer erhält ſtatt der jährlichen Accidentien 100 fl. und den Zwinger- 

und Stadtgrabengenuß. =- Die in Banco zu Wien liegenden Paſſiv-Capitalien 

28.360 fl. ſollen dort gelaſſen, dagegen die anderen „Activſchulden 16.765 fl. nebſt 

Intereffen eifrig. eingetrieben und mit den Erſparniſſen die Paſſiva ehemöglichſt 

abgeſtoſſen werden. 
30* 
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ihrer Schuldenlaſt ſchwingen, ſondern auch mittelſt erſparter Capitalien 

und durch anwachſende Jahre3erträgniſſe ſich in Stand ſezen werde, auf 

alle Nothfall ohne Verwirrung der Einkünfte emporzuhelfen ; beſonders 

wenn zwiſchen Stadtrath8perſonen und Bürgerſchaft Friede und Einigkeit 

geſtiftet und beibehalten, beinebens auch alle Eigennüßigkeit und Anſehung 

ver Perſon auf die Seite geſeht werden, welches man Ihnen von Krems 

hat erinnern wollen".?) 

Beſchränkung durc< das k, k, Kreisamt, 

Mit der Einführung der k. k. Kreisämter unter Kaiſer Joſeph Il. 

wurde der ämtliche Wirkungskreis des Stadtrathes und die Autonomie 

ver Gemeinden geſetzlich noch mehr beſchränkt, indem jene mit bureau- 

kratiſcher Strenge Alles an ſich zogen. Das Kreigamt zu Krems wurde 

1753 errichtet. Das Kreigamt adminiſtrirte Alles und intimirte der Stadt 

die Regierungsbefehle durch zahlloſe gedruckte Circulare. Wie enge die 

Schranken für die Gemeinde gezogen wurden, zeigen folgende Fälle. Am 

10. Inni 1757 erhielt der Rath zu Krems einen ſtrengen Verweis über 

die ordnungswidrige Anmaßung, daß er bei Gelegenheit einer kirchlichen 

JFeier über eine ſiegreiche Hauptaction ſich der Trompeten und Bauken 

bedient habe. Die Strafe jedoch wurde für diesmal gnädigſt nachgeſehen. 

Am 26. Februar 1760 wird der Bürgerſchaft ernſtlich verwieſen, daß 

einige Bürger ſich anmaßen, Zuſammenkünfte zu halten, auch gewiſſe 

geſchriebene Sachen herumzutragen, wodurch wider den Stadtrath Zwie- 

tracht erwecket wird, und derlei andere in einer geſitteten Gemeinde ſonſt 

unerlaubte Vorgänge unternehmen wollen. =- Der Wirkungskreis des Stadt- 

rathe3 wurde (1773) derart beſchränkt, daß er ohne Genehmigung der 

x. f. Behörden nicht über 50 fl. disponiren konnte. 

Die Kreigämter waren allerdings für jene Zeit ein wohlthätiges 

Inſtitut, namentlich als Schuß der Unterthanen gegen die nicht ſeltene 

Willkür der ſogenannten Patrimonialherrſchaften. Allein ein Gebrechen, 

das ihnen anhaftete, war die Vielregiererei, die mit bureaukratiſchen Feſſeln 

alle ſocialen Verhältniſſe umſtrickte und die Selbſtſtändigleit erdrücte. 

Es genügt, beiſpiel8weiſe einige der zahlloſen Regierungs-Verordnungen 

anzuführen, welche das Krei3amt durch gedruckte Circulare veröffentlichte. 

- Die Heiligung der Sonn- und Feiertage wurde 1757 unter Androhung 

von 3 Thalern Strafe eingeſchärft. =- Die Bader erhielten eine Belehrung, 

wie ſie Ertrunkene, Erhängte und im Kellerdunſt Erſtite zu behandeln 

1) 1745, 20. Mai. (Stadtarchiv). 
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hätten (Tabakfliſtiere 1769). = Jleiſchhauern, Bäckern und Wirthe 

wurde verboten, an Sonn- und Feiertagen Jemand etwas zu verabfolgen. 

(1775). Wegen der drohenden Kriegs8gefahr dürfen die Honoratioren 

während des Faſchings keine Bälle und Privatfeſte in ihren Häuſern 

halten (1779). Das Abfeuern der Geſchüße zu Frohnleichnam wird auf dem 

freien Felde vor der Stadt erlaubt (1779). Die Heiligung der Sonn- 

und Feiertage wird neuerdings ſtrenge anbefohlen. Jede knechtliche Arbeit, 

auch das Auf- und Abladen von Waaren iſt verboten, und den Tanz- 

meiſtern nicht erlaubt, an dieſen Tagen Tanzunterricht in ihrer Wohnung 

zu geben (1803). Privatbälle ſind an Freitagen und Samſtagen verboten 

(1804). Während des Hauptgottesdienſtes an Sonn- und Feiertagen ſind 

die Amts8handlungen verboten (1807). Unter dem Hauptgottesdienſt an 

Sonn- und Feiertagen dürfen die Krämerläden nicht offen halten (1808). 

Die Schuljugend iſt zur Chriſtenlehre zu verhalten (1809). Für Sonn- 

und Feiertage ſind die Treibjagden verboten (1812). Die Magiſtrate und 

alle obrigkeitlichen Beamten werden angewieſen, dem öffentlichen Gotte3- 

dienſte in ihren Pfarren an Sonn- und Feiertagen anzuwohnen (1815). 

In der Faſtenzeit ſind auch Privatbälle verboten (1819). Im Jahre 1802 

erſchien ein ſtrenges Verbot der Kurpfuſcherei. Es wird vor einer Weibs3- 

perſon gewarnt, die unter dem Vorwande Seelen zu erlöſen und Schäße 

zu finden, große Betrügereien verübt (1802). Tanzmuſiken werden bis 

zur Mitternachtsſtunde beſchränkt, um dieſe verführeriſche Einladung zur 

Zeit- und Geldverſplitterung vom Volke fern zu halten (1802). Das 

Würfelſpiel auf Kirchtagen wird verboten (1803), Hazardſpiel bei Strafe 

von 300 Ducaten (1803). = Jleiſchhacer, Müller und Bäcker werden 

wegen Uebervortheilung des Publicums gemaßregelt (1804). = Die 

Zwetſchfenbaumpflanzung wird anempfohlen (1805). Aller Vogelfang 

außer der Herbſtzeit wird verboten (1804). Die Weinſte>enerzeuger werden 

erinnert, das gehörige Längenmaß einzuhalten (1805). Der vielen Unglü>s- 

fälle wegen darf bei Feierlichkeiten nicht mehr geſchoſſen werden (1805). 

Das Zwicken oder Labet wird als Hazardſpiel verboten (1807). = Die 

Errichtung eines Grabmales wird nur an der Friedhoſmauer geſtattet 

(1807). Das. Ortsrichteramt ſoll nur ver Tauglichſte im Orte bekommen 

(1808). Die hölzernen Rauchfänge werden abgeſtellt (1810). Das Bruder- 

ſchafttrinfken bei dem Freiwerden der Lehrjungen wird unterſagt (1811). 

Verbot ausländiſche Bäder zu beſuchen (1812). Verbot der Scnürbrüſte 

bei der weiblichen Jugend (1815). Die Zerſtückung der Gemeindewaldungen 

wird verboten (1815). Das Branntweinbrennen aus Korn wird ſtrenge 

verboten (1815). Die Tanzmuſiken unter eigens errichteten Tanzhütten 
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Wf freien Plätzen oder in Gärten abzuhalten iſt verboten, weil dadurch 
die nächtliche. Ruhe der Nachbarſchaft, die Sittlichkeit, und nicht ſelten 
die Geſundheit der Theilnehmer durch nächtliche Verkühlung gefährdet 
wird (1820). Das Biribis-Würfelſpiel (Mariandl-Spiel) wird bei Strafe 
von 50 Ducaten verboten (1826) u. ſ. w. 

Das Krei8amt zu Krems beſtand 107 Jahre, nämlich 1753. bis zum 
1. Mai 1860.?) Am 30, Auguſt 1868 begann die X. k. Bezirköhaupt- 
mannſchaft ihre Amtirung. 2) 

Eine große Umänderung der Stadtobrigkeit ging im Jahre 1783 
unter der Regierung des Kaiſer3 Joſeph I1. vor ſich, indem mittelſt 
Hofdecret die alte Verfaſſung des inneren und äußeren Rathes aufgehoben 
und ein landesfürſtlicher Magiſtrat dafür eingeführt wurde. An der 
Spike desſelben ſtand der Bürgermeiſter, ihm zur Seite ein juridiſch 
gebildeter und geprüfter Syndicus, der über die Juſtiz zu wachen hatte 
und zugleich als erſter Rath fungirte, nebſtdem gab es zwei Magiſtrats- 
räthe. Die Räthe ſollten alle drei Jahre gewählt, der Syndicus aber vom 
Magiſtrat und Ausſchuß aufgenommen werden. Bürgermeiſter, Syndicus 
und die geprüften Beamten blieben für Lebensdauer im Amte und erhielten 
von der Stadt gewiſſe Emolumente. Der Syndicus hatte 900 fl. C. M. 
Beſoldung, freie Wohnung im Rathhauſe und 6 Klafter Holz (1828), 
ein Magiſtratsrath hatte 600 fl., 6 Klafter Holz und 6 Pfund Wachs- 
kerzen. =- Sämmtliche gerichtlichen, politiſchen und ökonomiſchen Geſchäfte 
der Stadt wurden nun von dieſem landesfürſtlichen Magiſtrate geführt. 

Der Amtsantritt des Bürgermeiſter8 war ſehr feierlich. Im Zuli 
1827 wurde z. B. Herr Wisgott, Apotheker in Stein, zum Bürgermeiſter 
für beide Städte gewählt. Nachdem die Beſtätigung durch Se. Majeſtät 
erfolgt war; erhielt der Kreishauptmann den Auftrag, den neuen Bürger- 
meiſter der Gemeinde vorzuſtellen. Dies geſchah auf dem Rathhauſe in 
Krems in ſolenner Weiſe. Der Kreishauptmann, Graf Wickenburg, fuhr 

.. ) Als Kreishauptmann fungirten zu Krems: Graf v. Herberſtein (1753). 
Chriſtoph Freiherr v. Stiebar auf Nagenſchigg, Inhaber des ſilbernen VWerdienſt- kreuzes (+ 26. November 1324, 69 Jahre alt). Mathias Conſtantin Graf Widen- burg 1826. Chriſtoph v. Sonleithner 1831. Graf von Lamberg 1835. Franz Fol- warzuy 1847. Ferdinand Fiſcher 1860. -- Als Krei8co mmiſſäre: Graf Hoyo3 (1798), v. Stieler (1803 als Kreishauptmann), Chriſtoph Sonleitner (1803), Graf v. Alberti (1804), v. Hohenau (1805), Edler v. Rubana (1813), Baron v. Waldſtätter (1814), Freiherr v. Boulles-Rouſſig (1819), Mayerhofer (1824), Graf Heinrich Odo- nell (1827), Joſeph Stiebek (1828), Bernard Gutmann, Jgnaz Rudda (1832), Herzig Edler v. Herzfeld (1837), Joſeph Wenzel, Joſeph Heinemann (1839), W. Beinhauer. 

. ?) Folgende Bezirkshauptmänner amtirten zu Krem38: Theodor v. Boulle3- we He GEiaen ARIEN ve Magen = Zur Bezirk8hauptmannſchaft MORE ri ezirke Gfs ir<hberg am Wagram Krems, Langenlois, Mautern, Pöggſtall, Spik. (ME HiOerg EH ; N 

. 
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in einem prachtvollen Vierſpänner beim Kremſer Rathhauſe vor, wo er 
von den Bürgern empfangen und in den Sikungsſaal geleitet wurde. 
Nachdem der Wahlact und die Beſtätigung Sr. Majeſtät vorgeleſen war, 
begrüßte der Krei8hauptmann in einer Anſprache den Neugewählten und 
ſprach die Hoffnung aus, daß dieſer Mann, dem die Gemeinde durch 

ihre einſtimmige Wahl ein ſo großes Vertrauen entgegenbringt, eine feſte 

Stüße des Rechtes und eine ſtet8 offene Zuflucht für jeden Bedrängten 

in beiden Städten ſein werde. Die Anſprache wurde erwidert, dann 

folgte die Eide8abnahme, und unter den Klängen der Muſik des am 

Plaße aufgeſtellten Bürger-Corp3 und unter Pöllerſchüſſen die Beglück- 

wünſchung des Neugewählten. Abends war Cercle beim neuen Bürger- 

meiſter, Standmuſik, und zum Schluſſe großes Feuerwerk. Von dem 

Tage der Inſtallation an prangte auch an ſeinem Hauſe eine vergoldete 

Birne als Abzeichen.) So blieb es bis zum Jahre 1848. 

Seit der Errichtung des landesfürſtlichen Magiſtrates fungirten 

folgende Bürgermeiſter : 1783 Georg Gerh. Köchl, 1790 Franz A. Rihn, 

1795 Georg G. Köchl, 1796 Franz A. Rihn, 1799 Ignaz Landsfürſt, 

1806 Franz Wührer, 1812 Jgnaz Sigmund, 1823 Anton Wisgott, 

1839 Zeno Gögl, 1850 Dr. Ferd. Dinſtl 8eu., 1861 bis jeht Dr. Ferd. 

Dinſtl jun. 

Gemeinde-Autonomie. 

Das neue Gemeindewahlenſtatut vom 20. Juli 1849 überließ der 

Gemeinde einen weiteren Wirkungskreis und eine freiere Entwicklung, 

doppelt wohlthuend nach der allzuſtrengen Vormundſchaft von Seite der 

landesfürſtlichen Commiſſäre und des Kreis8amtes. Mit dem Beginn der 

Autonomie der Gemeinde mehrte ſich auch das öffentliche Intereſſe für 

dieſelbe. Die erſte Wahl der Gemeinderepräſentanz nach dem neuen 

Statute fand 1850 ſtatt. ?) Der neue Geiſt, der Oeſterreich durchwehte, machte 

ſich auch in der Gemeindevertretung zu Krems durch freie Bewegung und 

größere Selbſtſtändigkeit bemerkbar. Die Belege dafür ſind in den 

gedruckten Rechenſchaft3berichten niedergelegt. ? 

In der That hat die freie Gemeinde innerhalb kurzen Zeitraumes 

Staunenswerthes geſchaffen. Wir führen an: Die Errichtung der Spar- 

kaſſa, der Kinderbewahranſtalt, die Beſeitigung des Herzogöthores, die 

Adaptirung des Magiſtrat8gebäudes zu einem Gerichts- und Steueramts- 

gebäude, den Bau des Dammes vor dem Herzogsthore, die Anſchaffung der 
IE R R HREELE SING 

1) WiSsgott ſtarb, 91 Jahre alt, 1859 zu Korneuburg. 

*) Am 24. April 1859 erſchien das neue Gemeindegeſeh« 
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großen Feuerſprike, die Kanaliſirung und Pflaſterung der Landſtraße und 

Herzog3gaſſe, das Abbrechen des Thurmes beim Wienerthore, den Bau 

eines Mauthauſes, das Abbrechen des Thurmes beim Höllthore, die 

Errichtung des allgemeinen Krankenhauſes, die Herſtellung der Schußmauer 

am Wienerthore, die beiden Krem3-Brückenköpfe, die Schubmauern bei 

ver Schießwald -Mühle und beim Rößlwirth, die Nothbrücke und die 

Nothſtraße nach Rechberg, die Verſehung des Meßner'ſchen Hauſes und 

das Abbrechen des alten Schlachthauſes, die theilweiſe Einwölbung des 

Mäühlbaches, den Kettenſteg, die geſpannte Fahrbrücke über die Krems, 

die Aufſchüttung der weggeſchwemmten Aecker und Auen, die Umgeſtaltung 

ver ſtädtiſchen Auen in fruchtbare Aecker und Parkanlagen, die Anpflanzung 

von Alleen, die neue Bezeichnung und Nummerirung der Gäſſen und 

Häuſer, die Abtragung der Stadtmauer beim Wachterthore, den Kanal 

auf dem Hohenmarkte und in Hohenſtein, den Viehmarkt mit ſeiner 

Sanität3polizei, das Schlachthaus, die ſtädtiſche Waage, Vermehrung der 

Stadtbeleuchtung, Sicherung des dinglichen Beſikrechtes über viele 

Gemeindegründe, die Erbauung einer Leichenkamner auf dem Friedhofe, 

die Urbarmachung und Verwerthung einiger Deden, die Förderung der 

Verſandung des Donauarmes.?) 

Denſelben Eifer auf dem Gebiete des Bau- und Wirthſchaft3weſens 

entwicfelte die Gemeindevertretung in der folgenden Wahlperiode. Es 

wurde eine Turnſchule eröffnet und eine Turnhalle hergeſtellt, die Errichtung 

einer Oberrealſchule erwirkt und der Bau eines Gebäudes eingeleitet, 

eine neue Schießſtätte gebaut, der Donauarm abgebaut, der Pfarrplaß 

abgegraben, eine neue Straße in die Vorſtadt Gartenau eröffnet, der 

Mithlbach überwölbt, neue Kanäle angelegt, der Friedhof erweitert, das 

Theater reſtaurirt.?) =- Die folgende Gemeinderepräjentanz hatte mit 

einer dreijährigen Mißernte und den vielen Opfern zu rechnen, welche 

in Folge des Krieges 1866 gebracht werden mußten. Trobdem wurde 

der Bau der Realſchule fortgeführt, eine Gewerbe- und Weinbauſchule 

eröffnet, eine Waſſerleitung begonnen. *) 

Ueber die Wirkſamkeit der im September 1879 gewählten Gemeinde- 

vertretung enthält der in der Ausſchußſizung am 4. September 1882 

vorgetragene Bericht folgende Mittheilungen: „Die Gemeindevertretung 

beſtellte zur Beſorgung der ihr obliegenden Geſchäfte als ſtändige Comites : 

9) Bericht der Gemeinderepräſentanz vom Jahre 1858. 
2) Rechenſchaftsbericht, vorgeleſen in der Sizung am 18. Juni 1864. 
3) Rechenſchaftsberi i ä i - Apuig 00 ſchaf Miet ver abgetretenen Gemeinderepräſentanz, in der Schluß 
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das Reviſion3-, Bau-, Deconomie-, Krankenhaus-Controll-, Beleuchtungs-, 

Volksbibliothek-, Recrutirung3-Comite, und wurden außerdem für ſpecielle 

Angelegenheiten mehrere beſondere Comite beſtellt. Die Gemeindevertretung 

conſtitnirte weiters durch ihre Wahl den Ortsſchulrath und das Comits 

für die Kinderbewahranſtalt, und betheiligte ſih mit den anderen 

Gemeindevertretungen des Gerichtsbezirkes bei der Wahl des Straßen- 

ansſchuſſes. Die Gemeinde hat während der 3jährigen Wahlperiode 

53 öffentliche Sizungen abgehalten. Das Einreichungsprotocoll pro 1881 

weiſt 5220 Geſchäftsſtücke (gegen 4160 des Jahres 1878) und das 

Fremdenjournal 1639 (gegen 1271 des Jahres 1878) aus. Die Auf- 

ſtellung und Erhaltung der Schwimmſchule, deren Beſtandtheile theilweiſe 

in Folge der Donauüberſchwemmung in Verluſt gerathen waren, wurden 

dem Zimmermeiſter Steiner auf 5 Jahre und zwar für das Jahr 1880 

gegen ein Entgeld von 1000 fl. und für die folgenden 4 Jahre von 

jährlich 500 fl. überlaſſen. In der ;nneren Stadt wurden die Rabengaſſe, 

Schmiedgaſſe, Herzogſtraße, Hafnerplaß, Hohenmarkt und Wegſcheide 

regulirt und neu gepflaſtert, die durch die Ueberſchwemmung devaſtirten 

Anlagen in dem Inſelpark wieder hergeſtellt. Neuanpflanzungen und 

Promenadewege (im Alaunthale, über dem Wachtberg) wurden durch die 

beiden Verſchönerung5vereine vorgenommen. Die reichen Spenden zu wohl- 

thätigen und gemeinnühigen Zweden ſprechen laut für die treue Anhäng- 

lichkeit der Bürger an ihre Vaterſtadt. Zwei Bürger der Stadt, Georg Moſer 

und Michael Eggel widmeten den größten Theil ihres Vermögens der 

Gemeinde (jeder circa 17.000 fl.)*) Die Gemeinde fand (Dank der reichen 

Spenden der hieſigen Sparcaſſa) ihr Auskommen, ohne daß zu einer 

Erhöhung der Umlagen geſchritten werden mußte. Der Dominicanerhof 

wurde für Herſtellung eines Gefangenhauſes des tk. L Kreisgerichtes um 

33.000 fl. angekauft, die Gründung eines ſtädtiſchen Muſeums beſchloſſen. 

Für die Entwieklung der Stadt Krems ſind die Regulirung der Donau 

und die Herſtellung einer Eiſenbahnverbindung mit der Kaiſerin Eliſabeth- 

Weſtbahn geradezu Lebensfragen. Die Gemeinde wendete dieſen Fragen alle 

Sorgfalt zu und unterläßt nichts, was dieſelben einer günſtigen Löſung näher 

bringen könnte. = An öffentlichen Kundgebungen ihrer verfaſſungstreuen 

und deutſchen Geſinnung ließ es vie Gemeindevertretung bei keiner ſich 

darbietenden Gelegenheit fehlen". ?) 

1!) Dem verſrorbenen Georg Moſer wurde auf 

geſetzt. 

; 2) Der gegenwärtige Bürgermeiſter Dr. Ferdinand Dinſtl vertritt ſeit Jahren 

im Landtag und Reichsrath die Städte Krems, Stein und Mautern. 

vem Zujelpark ein Monument 
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Niemand wird daher der autonomen Gemeinde das ehrenvolle 
Zeugniß verweigern können, daß ſie nach allen Richtungen hin in ſtettem 
Fortſchreiten begriffen iſt. Seit die beengenden Schranken der communalen 
Verwaltung gefallen ſind, hat die jeweilige Repräſentanz nichts unter- 
laſſen, den Anforderungen der Zeit Rechnung zu tragen, und die Stadt 
auf jenen Höhepunct ihrer Entwiklung zu führen, der ſowohl ihrer 
glorreichen Vergangenheit wie auch ihrem Range als Hauptort des Viertels 
ober dem Manhartsberge vollkommen entſpricht. Was die Stadt nunmehr 
iſt und hat, verdankt ſie faſt ausſchließlich der Rührigkeit und dem opfer- 
willigen Sinne ihrer Bürger. 

39. Kapitel: 

Inſtiz und Polizei. 

Das Stadtgericht. 

Der Stadtrichter, welcher oben (S. 459) als oberſter Verwaltungs- 
beamter geſchildert wurde, war zugleich auch oberſter Juſtizbeamter, und 
wurde als ſolcher vom Landesfürſten frei ernannt.?) Ihm oblag die 
Leitung des ganzen Gericht3verfahrens im Weichbilde der Stadt bis zum 
Vollzuge des geſprochenen Urtheils. Obwohl jedoch der Stadtrichter das 
Haupt der Gericht8barkeit in allen Klagſachen war, ſo mußte er doch 
ſeinen Urtheilſpruch auch dem Stadtrathe vorlegen. ?) E38 war dies ein 
altes herkömmliches Recht, welches die Habsburger beſtätigten, als ſie nach 
Oeſterreich kamen. 8) 

In dem Kremſer Stadtrechte wird dieſer Beirath des Stadrichter3 
näher hezeichnet, indem die Artikel 40--43 die „Genannten“ als Bei- 
ſizer für das Stadtgericht erwähnen, „hundert der treuiſten und weiziſten 
Männer“, welche erwählt und eingeſchworen werden ſollen, deren zwei bei 
jedem rechtsgiltigen Geſchäft, deſſen Gegenſtand über 3 Pfund iſt, als 

1) „unſer Richter“ ſagt ſtet3 der Landesfürſt in ſeinen Erläſſen an die l. f. Stadt. 
2?) Noc< vorhandene Proceßacten beweiſen e8; 3. B. ein Proceß über die 

Abtretung der Höllmühle, gegen welche der Geklagte appellicte, 1574, 19. Juni. 
(Stadtarchiv). 

, *) Da3 Mutterrecht für die ſpäteren öſterr. Stadtrechte iſt wohl jene8 von 
Wien, welches mit localer Anpaſſung auf Enns (1212) und Krems (1305) übertragen 
wurde. In dieſem erſcheint der Herzog als Grundherr und Landesfürſt im Beſike 
. M R „u ie ſich gewiſſe Fälle zur SEGEN vor, während 

| arkeit der Stadtrichter ausübt. (v. i eſch. des älteſten 
Gerichtsweſen3 in Deſterreich 1879. S7 200) umu ; 


